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Beiblatt zur Parlamentskorrespondcnzo 2LApril 1949. 

Das Lehrerdienstrecht. 

A n fra g eb ~ a n t w 0 r tun g. 

Zu der Anfrage der Abg.Dr.Z e c h n e r und Genossen vom 30.Marz d.J., 

betreffend das Lehrerdienstrecht , gibt Bundesruinis ter für Unterricht 

Dr.H u r des folgendes bekannt: 

Das Bundesministerium für Unt(~rricht betraohtet die Neuregelung des 

Dienst- und Besoldun~rechtes der Pflichtschullehrerschaft als eine seiner 

vordringlichsten Aufga.ben. Bekanntlich war dieses Rechtsgebiet in der Zeit 

vor 1938 im wesentlichen landesgesetzlich geregelt, so dass o-s in Österreioh 

neun Rcohtssysteme auf dem Gebiete des Dienstrechtes und des Besoldungsrechtes 

der Pflichtschullehrerschaft gab. Naturgemäss ~aren beträchtl~che Untersohiede 

in der dienstrechtlichen und besoldungsmässigcn Stellung der Lehrerschaft die 

Folge. Die Eingriffe des nationalsozialistisohen Gewaltsystemsauf diesem Ge­

ble te und die nachf~lgendc teilweise Wiederherstellung des ÖS terreichis ehen 

Reohtssystems sowie die ucitere Entwicklung seit der Wie derherstellung der 

Republik haben die Situation noch wesentlich kompliziert und undurchsichtiger­

gemacht, so dass eine durchgreifende systematische Neuregelung unumgänglich 

not'wendig geworden ist. 

Der erste Sohritt hiezu ~urde durch das Lchrerdienstrechts~Kompetenz­

gesetz getan, welches der Pflichtschullehrersohaft von nun ab die Gewähr eines 

bundeseinhaitlich geregelten Dienst- und Besoldungsrechtes bi~tet, anderer-

sei ts aber die Die nsthohcit über die Lehrer in den Händen der Länder konzan­

tri~rt. Mit dem Lehrerdienstrcchts-Kompetenzgesctz war auch die rechtliche 

Grundlage für dip endgültige Übernahme der Pfliohtschullehrerschaft auf die 

neuen Personalstände und die endgültigen Besetzungen der Lei terstellen, die 

Verleihung der Ortsdefinitiva etc. gegeben. Bevor mit diesen dringenden längst 

fälligen Personalmassnalunon überall vorgegangen werden kannte, bedurfte es 

jedoch n.och der Aufstellung der Dienstpostenpläne in allen Ländern und deren 

Genehmigung durch die Dctciligten Zcntralstcllen sowie der Erlassung von 

Landesausführungsgesetzcl1 üb(~r die Zuständigkci ten bei Han dhab ung der Die llsthc·· 

hoit in den Ländern. 

D~ Aufstellung wld Genehmigung der Dmnstpostenpläne ist bereits seit 

geraumer Zeit vollzogen, hingegen ist die Erlassung der erwähnten Lruldesaus­

ftlhrungsgesetze nooh immer nicht überall erfolgt .. Die genannten Gesetze sind 
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bisher in Oberösterreich, Salzburg , Steiermark und Tirol publiziert war den 

und in Kraft getreten. I~ BUl"gCnland,!Uie derösterreich und Vorar1bürg He gen 

berei ts entspreohende Lw"ldtagsbe schlüsse vor und hat ·aueh die Bundesregierung 

bereits bekanntgegeben, dass kein Einspruch ihrerseits erfolgen wird. _~s ist 

daher zu hoffen, dass diese Gesetze bald in Kr~ttretcnt soferne nioht etwa 

irgendwo ein Einspruch von alliierter Seite erfolgt • Von Kärnten liegt bisher 

nur ein Entwurf ver. ein Landtagsbese,hluss ist noch nioht gefasst worden" Das 

Wiener Landesgesetz, das letztbeschlossene t befindet sich derzeit im Stadium 

des Verfahrens nach Artikel 98 BVGund es kann daher gehofft werden, dass auch 

in diesen, bei den let zten Ländern die Gesetze ehebaldigst in Kraft treten 

werden. 

Eine weitere Aufgab~ mit der das Bundesministerium für Unterricht inten­

siv befasst ist»' ist die gesetzliche Überleitung der Entlohnung der pflicht- , 

sohullehl'ersChaft il1 ein dem Geha1tsübcr1eitungsgosetz,bezw. dem Vertragsbe­

dienstetengesetz entspr eohendes definitives System~ Bisher wird nämlioh die 

gesamte Pfliohtsq-hullehrerschaft nur vorschussmdse auf Grund des § 3 des 

Boanten-tlber1eitungsgoset,zes besoldet .. Das Bundesministerium für, Unterricht 

hat bereits im .oktober 1948 den Entwurf eines Lande,slehrer-Gebaltsüberlci,,:, 

tungsges~tzcs sowie den Entwurf eines Landesvcrtrags~Lehrergesetzes fertig­

gestellt • 

Leider haben sieh die Verhandlungen über diese komplizierte Materie als 

aUßerordentlich langwierig herausgestellt, wobei zu e'rwägon ist, dass.nicht 

nur drei weitere Zentralstellen an der Angelegenheit roi tbeteiHgt sind, sondern 

auch mit den Gewerkschaften und neun Landesregierungen vBrhandelt werden muss .. 

Ich hoffe trotzdem bqst immt, dass es möglich s ein wird, diese beiden 

Gesetze noch in der Frühjahrssession einzubringen. 

Die grösste AUfgabe jedoch, die den Bundesministerium auf- diesem Gebiete 

gestellt ist J ist die Sohaffung einer modernen Dienstpragznatik für den Gesamt­

bereich der österreichischen Pflichtschullehrersehaft. Die Arbeiten hiefür 

werden intensiv gefördert und haben im' Zuge derselben, auch sehon gelegentliohe ~ 

Fühlungnahmen mit der Gcvrer~schaft stattgefunden. Gerade gegenwärtig wird in 
t 

dicsam Zusamnenhange mit derselben über die Amts- und Berufstitelfrage verhan­

delt. loh kann die' Herren IntcrpeH,anten versichern, dass das Bundesministerium 

für Unterricht tni't grösstem Nachdrucke auf die Lösung aller diesel' Fragen 

hinwirkt, und hoffe, dass es von allen daran beteiligten Stellen, insbesondere 

den Ländern und der Gewerkschaft bei seinen Bemühungen um tunlichste Be­

sohleunigung unterstützt werc~c,:,:, wird .. 
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